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Änderung des BGB

§ 1361 Unterhalt bei Getrenntleben. … (3) Die Vorschrift des § 1579 Nr. 2
bis 7 über die Herabsetzung des Unterhaltsanspruchs aus Billigkeitsgründen
ist entsprechend anzuwenden.
(4) Der laufende Unterhalt ist durch Zahlung einer Geldrente zu gewähren. Die
Rente ist monatlich im Voraus zu zahlen. Der Verpflichtete schuldet den vollen
Monatsbetrag auch dann, wenn der Berechtigte im Laufe des Monats stirbt.
§ 1360a Abs. 3, 4 und die §§ 1360b, 1605 sind entsprechend anzuwenden.

§ 1361 Unterhalt bei Getrenntleben. … (3) Die Vorschrift des § 1579 Nr. 2
bis 8 über die Beschränkung oder Versagung des Unterhalts wegen grober
Unbilligkeit ist entsprechend anzuwenden.
(4) Der laufende Unterhalt ist durch Zahlung einer Geldrente zu gewähren. Die
Rente ist monatlich im Voraus zu zahlen. Der Verpflichtete schuldet den vollen
Monatsbetrag auch dann, wenn der Berechtigte im Laufe des Monats stirbt.
§ 1360a Abs. 3, 4 und die §§ 1360b, 1605 sind entsprechend anzuwenden.

§ 1569 Abschließende Regelung. Kann ein Ehegatte nach der Scheidung nicht
selbst für seinen Unterhalt sorgen, so hat er gegen den anderen Ehegatten einen
Anspruch auf Unterhalt nach den folgenden Vorschriften.

§ 1569 Grundsatz der Eigenverantwortung. Nach der Scheidung obliegt es
jedem Ehegatten, selbst für seinen Unterhalt zu sorgen. Ist er dazu außer Stande,
so hat er gegen den anderen Ehegatten einen Anspruch auf Unterhalt nur nach
den folgenden Vorschriften.

§ 1573 Unterhalt wegen Erwerbslosigkeit und Aufstockungsunterhalt.
(1) Soweit ein geschiedener Ehegatte keinen Unterhaltsanspruch nach den §§ 1570
bis 1572 hat, kann er gleichwohl Unterhalt verlangen, solange und soweit er nach der
Scheidung keine angemessene Erwerbstätigkeit zu finden vermag.
(2) Reichen die Einkünfte aus einer angemessenen Erwerbstätigkeit zum vollen
Unterhalt (§ 1578) nicht aus, kann er, soweit er nicht bereits einen Unterhalts-
anspruch nach den §§ 1570 bis 1572 hat, den Unterschiedsbetrag zwischen den
Einkünften und dem vollen Unterhalt verlangen.
(3) Absätze 1 und 2 gelten entsprechend, wenn Unterhalt nach den §§ 1570 bis 1572,
1575 zu gewähren war, die Voraussetzungen dieser Vorschriften aber entfallen sind.

§ 1573 Unterhalt wegen Erwerbslosigkeit und Aufstockungsunterhalt.
(1) Soweit ein geschiedener Ehegatte keinen Unterhaltsanspruch nach den §§ 1570
bis 1572 hat, kann er gleichwohl Unterhalt verlangen, solange und soweit er nach der
Scheidung keine angemessene Erwerbstätigkeit zu finden vermag.
(2) Reichen die Einkünfte aus einer angemessenen Erwerbstätigkeit zum vollen
Unterhalt (§ 1578) nicht aus, kann er, soweit er nicht bereits einen Unterhalts-
anspruch nach den §§ 1570 bis 1572 hat, den Unterschiedsbetrag zwischen den
Einkünften und dem vollen Unterhalt verlangen.
(3) Absätze 1 und 2 gelten entsprechend, wenn Unterhalt nach den §§ 1570 bis 1572,
1575 zu gewähren war, die Voraussetzungen dieser Vorschriften aber entfallen sind.

(4) Der geschiedene Ehegatte kann auch dann Unterhalt verlangen, wenn die
Einkünfte aus einer angemessenen Erwerbstätigkeit wegfallen, weil es ihm trotz
seiner Bemühungen nicht gelungen war, den Unterhalt durch die Erwerbstätigkeit
nach der Scheidung nachhaltig zu sichern. War es ihm gelungen, den Unterhalt
teilweise nachhaltig zu sichern, so kann er den Unterschiedsbetrag zwischen dem
nachhaltig gesicherten und dem vollen Unterhalt verlangen.

(4) Der geschiedene Ehegatte kann auch dann Unterhalt verlangen, wenn die
Einkünfte aus einer angemessenen Erwerbstätigkeit wegfallen, weil es ihm trotz
seiner Bemühungen nicht gelungen war, den Unterhalt durch die Erwerbstätigkeit
nach der Scheidung nachhaltig zu sichern. War es ihm gelungen, den Unterhalt
teilweise nachhaltig zu sichern, so kann er den Unterschiedsbetrag zwischen dem
nachhaltig gesicherten und dem vollen Unterhalt verlangen.

(5) Die Unterhaltsansprüche nach Absatz 1 bis 4 können zeitlich begrenzt werden,
soweit insbesondere unter Berücksichtigung der Dauer der Ehe sowie der Gestaltung
der Haushaltsführung und Erwerbstätigkeit ein zeitlich unbegrenzter Unterhalts-
anspruch unbillig wäre; dies gilt in der Regel nicht, wenn der Unterhaltsberechtigte
nicht nur vorübergehend ein gemeinschaftliches Kind allein oder überwiegend betreut
hat oder betreut. Die Zeit der Kindesbetreuung steht der Ehedauer gleich.

§ 1574 Angemessene Erwerbstätigkeit. (1) Der geschiedene Ehegatte braucht
nur eine ihm angemessene Erwerbstätigkeit auszuüben.

§ 1574 Angemessene Erwerbstätigkeit. (1) Dem geschiedenen Ehegatten
obliegt es, eine angemessene Erwerbstätigkeit auszuüben.

(2) Angemessen ist eine Erwerbstätigkeit, die der Ausbildung, den Fähigkeiten,
dem Lebensalter und dem Gesundheitszustand des geschiedenen Ehegatten
sowie den ehelichen Lebensverhältnissen entspricht; bei den ehelichen Lebens-
verhältnissen sind die Dauer der Ehe und die Dauer der Pflege oder Erziehung
eines gemeinschaftlichen Kindes zu berücksichtigen.

(2) Angemessen ist eine Erwerbstätigkeit, die der Ausbildung, den Fähigkeiten,
einer früheren Erwerbstätigkeit, dem Lebensalter und dem Gesundheitszustand
des geschiedenen Ehegatten entspricht, soweit eine solche Tätigkeit nicht nach
den ehelichen Lebensverhältnissen unbillig wäre. Bei den ehelichen Lebensver-
hältnissen sind insbesondere die Dauer der Ehe sowie die Dauer der Pflege oder
Erziehung eines gemeinschaftlichen Kindes zu berücksichtigen.

(3) Soweit es zur Aufnahme einer angemessenen Erwerbstätigkeit erforderlich ist,
obliegt es dem geschiedenen Ehegatten, sich ausbilden, fortbilden oder umschulen zu
lassen, wenn ein erfolgreicher Abschluss der Ausbildung zu erwarten ist.

(3) Soweit es zur Aufnahme einer angemessenen Erwerbstätigkeit erforderlich ist,
obliegt es dem geschiedenen Ehegatten, sich ausbilden, fortbilden oder umschulen zu
lassen, wenn ein erfolgreicher Abschluss der Ausbildung zu erwarten ist.

§ 1577 Bedürftigkeit. (1) Der geschiedene Ehegatte kann den Unterhalt nach
den §§ 1570 bis 1573, 1575 und 1576 nicht verlangen, solange und soweit er
sich aus seinen Einkünften und seinem Vermögen selbst unterhalten kann.

§ 1577 Bedürftigkeit. (1) Der geschiedene Ehegatte kann den Unterhalt nach
den §§ 1570 bis 1573, 1575 und 1576 nicht verlangen, solange und soweit er
sich aus seinen Einkünften und seinem Vermögen selbst unterhalten kann.

(2) Einkünfte sind nicht anzurechnen, soweit der Verpflichtete nicht den vollen
Unterhalt (§ 1578) leistet. Einkünfte, die den vollen Unterhalt übersteigen, sind
insoweit anzurechnen, als dies unter Berücksichtigung der beiderseitigen wirt-
schaftlichen Verhältnisse der Billigkeit entspricht.

(2) Einkünfte sind nicht anzurechnen, soweit der Verpflichtete nicht den vollen
Unterhalt (§§ 1578, 1578b) leistet. Einkünfte, die den vollen Unterhalt über-
steigen, sind insoweit anzurechnen, als dies unter Berücksichtigung der beider-
seitigen wirtschaftlichen Verhältnisse der Billigkeit entspricht.

* Der Referentenentwurf kann unter www.bmj.de/media/archive/943.pdf eingesehen werden.
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(3) Den Stamm des Vermögens braucht der Berechtigte nicht zu verwerten,
soweit die Verwertung unwirtschaftlich oder unter Berücksichtigung der bei-
derseitigen wirtschaftlichen Verhältnisse unbillig wäre.

(3) Den Stamm des Vermögens braucht der Berechtigte nicht zu verwerten,
soweit die Verwertung unwirtschaftlich oder unter Berücksichtigung der bei-
derseitigen wirtschaftlichen Verhältnisse unbillig wäre.

(4) War zum Zeitpunkt der Ehescheidung zu erwarten, dass der Unterhalt des
Berechtigten aus seinem Vermögen nachhaltig gesichert sein würde, fällt das
Vermögen aber später weg, so besteht kein Anspruch auf Unterhalt. Dies gilt
nicht, wenn im Zeitpunkt des Vermögenswegfalls von dem Ehegatten wegen
der Pflege oder Erziehung eines gemeinschaftlichen Kindes eine Erwerbstätig-
keit nicht erwartet werden kann.

(4) War zum Zeitpunkt der Ehescheidung zu erwarten, dass der Unterhalt des
Berechtigten aus seinem Vermögen nachhaltig gesichert sein würde, fällt das
Vermögen aber später weg, so besteht kein Anspruch auf Unterhalt. Dies gilt
nicht, wenn im Zeitpunkt des Vermögenswegfalls von dem Ehegatten wegen
der Pflege oder Erziehung eines gemeinschaftlichen Kindes eine Erwerbstätig-
keit nicht erwartet werden kann.

§ 1578 Maß des Unterhalts. (1) Das Maß des Unterhalts bestimmt sich nach den
ehelichen Lebensverhältnissen. Die Bemessung des Unterhaltsanspruchs nach den
ehelichen Lebensverhältnissen kann zeitlich begrenzt und danach auf den angemes-
senen Lebensbedarf abgestellt werden, soweit insbesondere unter Berücksichtigung
der Dauer der Ehe sowie der Gestaltung von Haushaltsführung und Erwerbstätigkeit
eine zeitlich unbegrenzte Bemessung nach Satz 1 unbillig wäre; dies gilt in der Regel
nicht, wenn der Unterhaltsberechtigte nicht nur vorübergehend ein gemeinschaftli-
ches Kind allein oder überwiegend betreut hat oder betreut. Die Zeit der Kindesbe-
treuung steht der Ehedauer gleich. Der Unterhalt umfasst den gesamten Lebensbedarf.

§ 1578 Maß des Unterhalts. (1) Das Maß des Unterhalts bestimmt sich nach
den ehelichen Lebensverhältnissen. Der Unterhalt umfasst den gesamten Le-
bensbedarf.

(2) Zum Lebensbedarf gehören auch die Kosten einer angemessenen Versiche-
rung für den Fall der Krankheit und der Pflegebedürftigkeit sowie die Kosten
einer Schul- oder Berufsausbildung, einer Fortbildung oder einer Umschulung
nach den §§ 1574, 1575.

(2) Zum Lebensbedarf gehören auch die Kosten einer angemessenen Versiche-
rung für den Fall der Krankheit und der Pflegebedürftigkeit sowie die Kosten
einer Schul- oder Berufsausbildung, einer Fortbildung oder einer Umschulung
nach den §§ 1574, 1575.

(3) Hat der geschiedene Ehegatte einen Unterhaltsanspruch nach den §§ 1570 bis
1573 oder § 1576, so gehören zum Lebensbedarf auch die Kosten einer angemesse-
nen Versicherung für den Fall des Alters sowie der verminderten Erwerbsfähigkeit.

(3) Hat der geschiedene Ehegatte einen Unterhaltsanspruch nach den §§ 1570 bis
1573 oder § 1576, so gehören zum Lebensbedarf auch die Kosten einer angemesse-
nen Versicherung für den Fall des Alters sowie der verminderten Erwerbsfähigkeit

§ 1578b Herabsetzung und zeitliche Begrenzung des Unterhalts wegen Unbil-
ligkeit. (1) Der Unterhaltsanspruch des geschiedenen Ehegatten ist auf den angemes-
senen Lebensbedarf herabzusetzen, wenn eine an den ehelichen Lebensverhältnissen
orientierte Bemessung des Unterhaltsanspruchs auch unter Wahrung der Belange
eines dem Berechtigten zur Pflege oder Erziehung anvertrauten gemeinschaftlichen
Kindes unbillig wäre. Dabei ist insbesondere zu berücksichtigen, inwieweit durch die
Ehe Nachteile im Hinblick auf die Möglichkeit eingetreten sind, für den eigenen
Unterhalt zu sorgen. Solche Nachteile können sich vor allem aus der Dauer der Pflege
oder Erziehung eines gemeinschaftlichen Kindes, aus der Gestaltung von Haushalts-
führung und Erwerbstätigkeit während der Ehe sowie aus der Dauer der Ehe ergeben.
(2) Der Unterhaltsanspruch des geschiedenen Ehegatten ist zeitlich zu begrenzen,
wenn ein zeitlich unbegrenzter Unterhaltsanspruch auch unter Wahrung der Be-
lange eines dem Berechtigten zur Pflege oder Erziehung anvertrauten gemein-
schaftlichen Kindes unbillig wäre. Abs. 1 Satz 2 und 3 gilt entsprechend.
(3) Herabsetzung und zeitliche Begrenzung des Unterhaltsanspruchs können
miteinander verbunden werden.

§ 1579 Beschränkung oder Wegfall der Verpflichtung. Ein Unterhalts-
anspruch ist zu versagen, herabzusetzen oder zeitlich zu begrenzen, soweit die
Inanspruchnahme des Verpflichteten auch unter Wahrung der Belange eines
dem Berechtigten zur Pflege oder Erziehung anvertrauten gemeinschaftlichen
Kindes grob unbillig wäre, weil

§ 1579 Beschränkung oder Versagung des Unterhalts wegen grober Unbil-
ligkeit. Ein Unterhaltsanspruch ist zu versagen, herabzusetzen oder zeitlich zu
begrenzen, soweit die Inanspruchnahme des Verpflichteten auch unter Wah-
rung der Belange eines dem Berechtigten zur Pflege oder Erziehung anver-
trauten gemeinschaftlichen Kindes grob unbillig wäre, weil

1. die Ehe von kurzer Dauer war; der Ehedauer steht die Zeit gleich, in welcher
der Berechtigte wegen der Pflege oder Erziehung eines gemeinschaftlichen
Kindes nach § 1570 Unterhalt verlangen konnte,

1. die Ehe von kurzer Dauer war; dabei ist die Zeit zu berücksichtigen, in
welcher der Berechtigte wegen der Pflege oder Erziehung eines gemeinschaft-
lichen Kindes nach § 1570 Unterhalt verlangen kann,

2. der Berechtigte sich eines Verbrechens oder eines schweren vorsätzlichen
Vergehens gegen den Verpflichteten oder einen nahen Angehörigen des Ver-
pflichteten schuldig gemacht hat,
3. der Berechtigte seine Bedürftigkeit mutwillig herbeigeführt hat,
4. der Berechtigte sich über schwerwiegende Vermögensinteressen des Ver-
pflichteten mutwillig hinweggesetzt hat,
5. der Berechtigte vor der Trennung längere Zeit hindurch seine Pflicht, zum
Familienunterhalt beizutragen, gröblich verletzt hat,

2. der Berechtigte in einer verfestigten Lebensgemeinschaft lebt,
3. der Berechtigte sich eines Verbrechens oder eines schweren vorsätzlichen
Vergehens gegen den Verpflichteten oder einen nahen Angehörigen des Ver-
pflichteten schuldig gemacht hat,
4. der Berechtigte seine Bedürftigkeit mutwillig herbeigeführt hat,
5. der Berechtigte sich über schwerwiegende Vermögensinteressen des Ver-
pflichteten mutwillig hinweggesetzt hat,

6. dem Berechtigten ein offensichtlich schwerwiegendes, eindeutig bei ihm
liegendes Fehlverhalten gegen den Verpflichteten zur Last fällt oder
7. ein anderer Grund vorliegt, der ebenso schwer wiegt wie die in den Nummern
1 bis 6 aufgeführten Gründe.

6. der Berechtigte vor der Trennung längere Zeit hindurch seine Pflicht, zum
Familienunterhalt beizutragen, gröblich verletzt hat,
7. dem Berechtigten ein offensichtlich schwerwiegendes, eindeutig bei ihm
liegendes Fehlverhalten gegen den Verpflichteten zur Last fällt oder
8. ein anderer Grund vorliegt, der ebenso schwer wiegt wie die in den Nummern
1 bis 7 aufgeführten Gründe.




